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 Das Erbrecht in Deutsch-
land basiert auf dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB). 
Zunächst einige allgemeine 
Fakten: 

1. Gesetzliche Erbfolge: 
Wenn kein Testament vorliegt, 
gilt die gesetzliche Erbfolge. 
Dabei erben Ehepartner und 
Kinder vorrangig, danach 
kommen Eltern, Geschwister 
und weitere Verwandte in Be-
tracht. 

2. Pflichtteilsrecht: Auch 
wenn ein Erblasser in seinem 
Testament einen Erben von 
der Erbfolge ausschließt, ha-
ben die nächsten Angehörigen 
ein Pflichtteilsrecht. Sie haben 
einen Anspruch auf die Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils. 

3. Testament: Jeder Erblasser 
kann ein Testament verfassen 
und damit von der gesetzlichen 
Erbfolge abweichen. Das Te-
stament kann handschriftlich 
oder notariell erstellt werden. 

4. Erbengemeinschaft: Wenn 
mehrere Erben eine Erbschaft 
antreten, bilden sie eine Er-
bengemeinschaft. In diesem 
Fall müssen sie sich über die 
Aufteilung des Erbes einigen. 

5. Testamentsvollstreckung: 
Der Erblasser kann im Testa-
ment einen Testamentsvoll-
strecker bestimmen, der das 
Erbe verwaltet und die Anwei-
sungen des Erblassers umsetzt. 

6. Enterbung: Unter be-
stimmten Umständen kann ein 
Erbe enterbt werden. Dazu 
muss der Erblasser in seinem 
Testament einen ausdrückli-
chen Entziehungswillen 
äußern und einen sachlichen 
Grund dafür haben. 

7. Erbschaftsteuer: Wenn Er-
ben eine Erbschaft antreten, 
müssen sie möglicherweise 
Erbschaftssteuer zahlen. Die 
Höhe hängt von der Höhe des 
Erbes und dem Verwandt-
schaftsgrad des Erben ab. Das 
Verwandtschafts-verhältnis, 
welches zwischen den Erben 
und dem Erblasser besteht, hat 
Auswirkungen darauf, wie 
hoch die Freibeträge sind und 
demnach keine Steuer zu zah-
len ist. Es gelten folgende Frei-
beträge: 

a) Ehegatten und eingetra-
gene Lebenspartner: 500.000 € 

b) Kinder (auch Stief- und 
Adoptivkinder): 400.000 € 

c) Enkelkinder: 200.000 € 
d) Urenkel, Eltern und Groß-

eltern: 100.000 € 
e) Geschwister, Stiefeltern, 

Schwiegereltern, ehemalige 
Ehegatten und eingetragene 
Lebenspartner, sowie Nichten 
und Neffen: 20.000 € 

f) alle anderen Erben: 20.000 €.  
Die Erbschaftssteuer unter-

liegt ab 2023 einer Neurege-
lung bei der steuerlichen 

Bewertung und Wertermitt-
lung von Immobilien. Künftig 
wird für die Berechnung der 
Erbschaftsteuer der aktuelle 
Verkehrswert zugrunde gelegt. 
Da die Immobilienpreise in 
den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen sind und mithin auch 
die Verkehrswerte, wird dies 
auch zu einer höheren Erb-
schaftsteuer führen. Den Ver-
kehrswert setzt das Finanzamt 
fest. Zur Bestimmung des Ver-
kehrswerts gibt es drei unter-
schiedliche Verfahren. Han-
delt es sich um ein Mietshaus 
wird das Ertragswertverfahren 
angewendet. Beim Vergleichs-
wertverfahren werden die Eck-
daten mit anderen kürzlich 
verkauften Immobilien sowie 

dem Bodenrichtwert vergli-
chen. Sofern es keine Ver-
gleichswerte gibt, kommt das 
Sachwertverfahren zum Ein-
satz. Wenn Sie der Auffassung 
sind, dass das Finanzamt den 
Verkehrswert zu hoch ange-
setzt hat, können Sie auch ein 
eigenes Wertgutachten vorle-
gen. Seit 2023 wird beim Sach-
wertverfahren eine längere 
Nutzungsdauer unterstellt. 
Dies führt dazu, dass sich der 
Zeitwert der Immobilie er-
höht. Nachdem der Wert fest-
steht, wird dieser mit dem 
Sachwertfaktor multipliziert, 
der ab 2023 (mindestens) 1,3 
beträgt. In einigen Fällen 
kommt noch der Regionalfak-
tor hinzu. Von diesem wird 
dann der Freibetrag des Erben 
in Abzug gebracht. Der Rest 
wird dann mit 7 bis 50 Prozent 
versteuert. Wenn Sie das ge-
erbte Haus verkaufen und der 
Verkaufspreis ist dann höher 
als der vom Finanzamt festge-
setzte Verkehrswert, fällt keine 
zusätzliche Steuer an.  Steuer-
befreit ist das Erben des selbst-
genutzten Familienheims bis 
200 m² Wohnfläche durch Ehe-

gatten, Kinder oder Enkel. 
Voraussetzung ist jedoch, dass 
der Erblasser selbst bis zu sei-
nem Tod in der Immobilie ge-
wohnt hat (außer er war z.B. 
pflegebedürftig und hat zuletzt 
im Heim gelebt).  

Es muss daran gedacht wer-
den, dass eine Erbschaft inner-
halb von drei Monaten ab dem 
Todestag dem Finanzamt ge-
meldet werden muss. Diese 
Anzeigepflicht entfällt, wenn 
ein deutscher Notar oder ein 
deutsches Gericht die Testa-
mentseröffnung vorgenom-
men haben.  

Eine Erbschaftssteuerer-
klärung muss jedoch erst abge-
geben werden, wenn das Fi-
nanzamt hierzu auffordert. Es 
ist jedoch wichtig zu beachten, 
dass jeder Erbfall individuell 
ist und es möglicherweise spe-
zifische Bestimmungen gibt. In 
solchen Fällen sollten Sie sich 
immer an einen Rechtsanwalt 
wenden, um eine professionel-
le Beratung zu erhalten. Für ei-
ne Beratung stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
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Football. Kürzlich fand in Greifs-
wald ein Flagfootball-Turnier statt. 
Hierzu wurde das noch junge Team 
der Stralsund Pikes eingeladen. 
Während die Vorpommern Vanda-
les, Berlin Adler und Berlin Bullets 
mit je einem U13 und einem U15 
Team angereist sind, waren die 
Müritz Tonados mit U15 und Stral-
sund Pikes mit U13 vertreten. Als 
erstes ging es für die Stralsunder ge-
gen die Vandales, der letztjährige 
Landesmeister war klar ersichtlich. 
Als zweites Spiel hatte das kleinste 
Team, die Pikes, ihren ersten Sieg 
gegen Berlin Bullets eingefahren. 
Die Stimmung war entsprechend 
gut. Die Spannung im letzten Spiel 
gegen Berlin Adler hätte nicht 
größer sein können. Die Pikes führ-

ten bis 2 Sek. vor Schluss. Leider 
reichten die, um den Sieg der Pikes 
zu verhindern. Trotz der knappen 
Niederlage war die 7 Jungs mit 
ihrem weiblichen Quaterback die 
Überraschung des Turniers und ha-
ben am Ende den 3.Platz im Alters-
band U13 belegt. Trainer wie Eltern 
waren sehr stolz auf ihr Team. Die 
Pikes suchen für die kommende Sai-
son noch Verstärkung. Jungs und 
Mädchen von 9 bis 13 Jahren sind 
herzlich eingeladen Mittwochs auf 
dem Kunstrasenplatz im Paul Greif-
zu Stadion 16 -17.30 Uhr oder Frei-
tags 17 -18.30Uhr in der Sporthalle 
am Schulzentrum am Sund vorbei-
zuschauen und mitzumachen. Alle 
Infos findet Ihr unter www.stral-
sundpikes.de MM

1. TURNIER 
für Stralsund Pikes Junior Flag Team
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